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Beschluss vom 31.07.2009 

Auf Antrag der 

Frau, 
· geboren am I 

italienische Staatsangehö~ 
wohnhaft: 

vom 18.11.2008- beurkundet von Notar 
· wird folgendes 

J bei Palermo/Italien, 

en 

ausgesprochen 

Das Kind 

geboren am 

(Standesamt' 

deutscher ßtaatsangehörioer, 
wohnhaft: 

leibliches Kind · 
derLebenspartnerinderAnMehmenden 

___ _.._. 



deutsche Staatsangehörige, 
wohnhaft 
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n, 

( Lebenspartnerschaft mit der Annehmenden seit 11. Oktober 2Ö01 . 
Landratsamt , Lebenspartnerschaftsurkunde Nr. 2/2001 ), 

der Vater des Kindes ist Linbekannt. 

(anonyme Samenspende), 

ist von Frau 

als Kind angenommen. 

Durch diese Annahme als Kind erlangt r gemäß§ 1754 Abs. 1, 

2. Alternative BGB i. V. m. § 9 Abs. 7 Satz 1 LPart Gesetz die rechtliche Stellung eines 

gemeinschaftlichen Kindes der Lebenspartnerinnen 

qebomne 

Das .Kind tragt bereits den Familiennamen der Annehmenden als Geburtsne~en. 

Auch der Vom~me blf1!(Jt unverändert. 

Die erforderlichen Einwilligungen von Frau ' , in die 

Adoption des Kindes als Kindesmutter, Sorgeberechtigter und Lebenspartnerin der An

nehmenden liegen in notarieller Form vor, § 17 46, 1750 BGB L V. m. § 9 Abs. 7 Lebens~ 

oa rtnerschaftsgesetz. 

Die Adoption richtet sich nach deutschem Recht, da die Lebenspartnerinnen ihren stän

digen Aufenthalt in OP.utschland .haben und zudem in notarieller Urkunde vom 

18.11.2008 bei Notar I) die 

Hechtswahl zu Gunf:;l\~:n des Deutschen Rechts erklärt haben {§ 17 b Abs .. 1 Satz 1 i. V. 

m. Artikt-}1 22 und 14 Ziffer 2 EGBGB). 
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Die leibli9he Kinde.smutter und Lebenspartnerin de: Annehmenden ist ausschließlich 

deutsche Staatsangehörige. 

Artikel 2~ EGBGB wurde berücksichtigt. 

Die Kindesannahme beruht auf den§§ 1741, 1755 Abs. 2 BGB. 

Das Adoptionsverfahren ist gemäß §§ 91 , 95 KostO frei von Gerichtsgebühren. 

Entstandene Auslagen sind zu ersetzten. 

gez. Fürstnow 

Richterin am Amtsgericht 


